
GZ. RV/1300003/2015

 

BESCHLUSS

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin Ri in der Finanzstrafsache gegen A.
AdrA, vertreten durch Mag. Stephan Wirth, Rechtsanwalt, Belruptstraße 6, 6900 Bregenz,
wegen des Finanzvergehens der Verzollungsumgehung nach § 36 Abs. 1 FinStrG über die
Beschwerde des Beschuldigten vom 27.4.2015 gegen den Bescheid (Verwarnung gem. §
25 Abs. 1 FinStrG) des Zollamtes Feldkirch Wolfurt als Finanzstrafbehörde vom 27. März
2015, Zl. X., den Beschluss gefasst:

 

 

Die Beschwerde wird als unzulässig eingebracht zurückgewiesen.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

 

Der Vertreter des Beschwerdeführers (Bf.) hat gegen den Bescheid des Zollamtes
Feldkirch Wolfurt als Finanzstrafbehörde vom 27.3.2015, Zl. X., (Verwarnung gem. § 25
Abs. 1 FinStrG) per Mail an die Mailadresse Z am 27.4.2015 Beschwerde eingebracht.

Das Zollamt Feldkirch Wolfurt hat den Strafakt am 22.5.2015 dem Bundesfinanzgericht zur
Entscheidung vorgelegt.

Zur Einbringung per Mail ist wie folgt auszuführen:

Gemäß § 56 Abs. 2 FinStrG gelten für Anbringen, Niederschriften, Aktenvermerke,
Vorladungen, Erledigungen, Fristen sowie Zwangs- und Ordnungsstrafen, soweit dieses
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, die Bestimmungen des 3. Abschnittes der
Bundesabgabenordnung (BAO) sinngemäß.

Gemäß § 85 Abs. 1 BAO sind Anbringen zur Geltendmachung von Rechten oder zur
Erfüllung von Verpflichtungen (insbesondere Erklärungen, Anträge, Beantwortungen
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von Bedenkenvorhalten, Rechtsmittel) vorbehaltlich der (hier nicht anwendbaren)
Bestimmungen des Abs. 3 schriftlich einzureichen (Eingaben).

§ 86a BAO lautet wie folgt:

(1) Anbringen, für die Abgabenvorschriften Schriftlichkeit vorsehen oder gestatten, können
auch telegraphisch, fernschriftlich oder, soweit es durch Verordnung des Bundesministers
für Finanzen zugelassen wird, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder
in jeder anderen technisch möglichen Weise eingereicht werden. Durch Verordnung des
Bundesministers für Finanzen kann zugelassen werden, dass sich der Einschreiter einer
bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle
bedienen darf. Die für schriftliche Anbringen geltenden Bestimmungen sind auch in diesen
Fällen mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Fehlen einer Unterschrift keinen Mangel
darstellt. Die Abgabenbehörde kann jedoch, wenn es die Wichtigkeit des Anbringens
zweckmäßig erscheinen läßt, dem Einschreiter die unterschriebene Bestätigung des
Anbringens mit dem Hinweis auftragen, daß dieses nach fruchtlosem Ablauf einer
gleichzeitig zu bestimmenden angemessenen Frist als zurückgenommen gilt.

(2) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung im Sinn des Abs.
1 erster Satz bestimmen, a) unter welchen Voraussetzungen welche Arten der
Datenübertragung an Abgabenbehörden zugelassen sind, b) daß für bestimmte Arten von
Anbringen bestimmte Arten der Datenübertragung ausgeschlossen sind und c) welche
Unterlagen wie lange vom Einschreiter im Zusammenhang mit bestimmten Arten der
Datenübertragung aufzubewahren sind.

Auf § 86a Abs. 2 BAO gestützte Verordnungen sind die

- Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Zulassung von Telekopierern zur
Einreichung von Anbringen an das Bundesministerium für Finanzen, an den unabhängigen
Finanzsenat, an die Finanzlandesdirektionen sowie an die Finanzämter und Zollämter,
BGBl. 1991/494 idF BGBl. II 2002/395, sowie die

- Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Einreichung von Anbringen, die
Akteneinsicht und die Zustellung von Erledigungen in automatisationsunterstützter Form
(FinanzOnline-Verordnung 2006 - FOnV 2006), BGBl. II 2006/97 idF BGBl. II 114/2009.

Die erstgenannte Verordnung betrifft die Einreichung von Anbringen unter Verwendung
eines Telekopierers (Telefaxgerätes) und ist daher für den vorliegenden Fall nicht
anwendbar.

§ 1 Abs. 1 der letztgenannten Verordnung regelt die automationsunterstützte
Datenübertragungen in Bezug auf Anbringen (§ 86a BAO), Erledigungen (§ 97 Abs. 3
BAO) und Akteneinsicht (§ 90a BAO), soweit nicht eigene Vorschriften bestehen.

Nach Abs. 2 dieser VO ist "die automationsunterstützte Datenübertragung zulässig für die
Funktionen, die dem jeweiligen Teilnehmer in Finanz-Online (https://finanzonline.bmf.gv.at)
zur Verfügung stehen. Die für eine Datenstromübermittlung und für eine Übermittlung
mittels eines Webservices erforderlichen organisatorischen und technischen



Seite 3 von 3

Spezifikationen (zB XML-Struktur; WSDL) sind auf der Website des Bundesministeriums
für Finanzen (https://www.bmf.gv.at) abrufbar zu halten."

Auf die FOnV 2006 könnte die gegenständliche Eingabe schon deshalb nicht gestützt
werden, weil das Rechtsmittel nicht mittels FinanzOnline eingereicht, sondern direkt an die
E-Mail Adresse des Bundesfinanzgerichtes gerichtet war.

Nach Maßgabe des § 86a können Anbringen, für die Abgabenvorschriften Schriftlichkeit
vorsehen oder gestatten, auch in anderer Form (telegrafisch, fernschriftlich oder, soweit
durch V des BMF zugelassen, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder
in jeder anderen technisch möglichen Weise) eingebracht werden.

E-Mail-Eingaben bei der Finanzverwaltung sind nach der Rsp des VwGH (2005/14/0126
vom 25.1.2006, 2012/16/0082 m.w.N.) grundsätzlich unwirksam und unterliegen auch
keinem Mängelbehebungsverfahren.

Bei einer mittels E-Mail eingebrachten Beschwerde handelt es sich weder um ein
Anbringen gemäß § 85 Abs. 1 BAO noch um eines nach § 86a Abs. 1 BAO.

Es liegt hier auch kein durch ein Mängelbehebungsverfahren im Sinne des § 156 Abs. 2
FinStrG bzw. § 156 Abs. 4 FinStrG behebbares Formgebrechen vor (VwGH 25.1.2006,
2005/14/0126).

Die Eingabe beim Zollamt Feldkirch Wolfurt über dessen Mailadresse war somit
unzulässig und die Beschwerde daher durch das BFG zurückzuweisen.

 

 

Zur Zulässigkeit der Revision

 

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht
zulässig, da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der
grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von
der zitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche
Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

 

 

 

Salzburg-Aigen, am 5. Juni 2015

 


